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[image: ]Betreuungsvertrag

DRK-Kita „Henrys Märchenwelt“ Heuchelheim

	Kind:
	Vorname, Nachname*




Betreuungsvertrag
zwischen 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Marburg-Gießen e. V.
vertreten durch den
BGB-Vorstand: Christian Betz (Vors.), Alexander Mack

und den Vertragspartner/Innen:
	1. VertragspartnerIn*
	2. VertragspartnerIn 

	Vorname, Nachname*

	Vorname, Nachname*


	ggf. Geburtsname

	ggf. Geburtsname


	Geburtsdatum*

	Geburtsort*

	Geburtsdatum*

	Geburtsort*


	Geschlecht*

	Geschlecht*


	Adresse

	Straße, Hausnummer* 

	Straße, Hausnummer* (falls abweichend v. 1. VertragspartnerIn)


	PLZ, Ort* 

	PLZ, Ort* (falls abweichend v. 1. VertragspartnerIn)


	Kontakt/Erreichbarkeit* (eine Telefonnummer und Emailadresse Pflicht)

	Telefon (Festnetz)*

	Telefon (Festnetz)* (falls abweichend v. 1. VertragspartnerIn)


	Telefon (mobil)*

	Telefon (mobil)*


	E- Mail*

	E- Mail*


	Sonstiges

	Familienstand*

	Familienstand*


	Art des Sorgerechts für das anzumeldende Kind*

	Art des Sorgerechts für das anzumeldende Kind*


	Konfession/Religion

	Konfession/Religion



*Pflichtangaben

wird nachstehender Betreuungsvertrag geschlossen.

§ 1 Aufnahme
	Durch die Kindertageseinrichtung*

	Name der Einrichtung*
DRK-Kita „Henrys Märchenwelt“ Heuchelheim

	Straße, Hausnummer*
Am Zimmerplatz 3

	PLZ, Ort*
35452 Heuchelheim



	wird das Kind*

	Vorname, Nachname* 


	Geburtsdatum* 

	Geburtsort*


	Geschlecht*


	Adresse*

	Straße, Hausnummer* (falls abweichend von den beiden VertragspartnerInnen)


	PLZ, Ort* (falls abweichend von den beiden VertragspartnerInnen)




	für folgenden Betreuungsrahmen* aufgenommen.

	Aufnahmedatum* (immer der Erste des Betreuungsmonats)


	Betreuungsart* (auch bei altersübergreifenden Gruppen ankreuzen)
☐  U3-Krippe        ☐  Ü3-Kita

	Betreuungsumfang* (Anzahl Wochenstunden & von/bis Uhrzeit)


	Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen*
☐  Ja                    ☐  Nein

	Integrationsplatzbedarf*
☐  Ja                    ☐  Nein


*Pflichtangaben

Der oben genannter Betreuungsumfang und die Betreuungszeit sind verbindlich und können nur im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragsparteien unter Einhaltung der in der Gebührensatzung festgelegten Fristen gekündigt oder geändert werden.

[bookmark: _GoBack]Die Höhe der geltenden Betreuungsgebühren, Essensgebühren oder etwaiger Bastel-, Material- oder Verpflegungspauschalen werden jeweils durch die aktuell gültige Gebührensatzung der Stadt bzw. Gemeinde festgelegt und sind dort einzusehen.

Während der Eingewöhnungszeit ist die Betreuungszeit reduziert. Dabei fallen der volle Beitrag sowie entsprechende Mittagessensgebühren an.

Grundsätzlich können Abholberechtigungen nur auf Personen ausgestellt werden, die das 14 Lebensjahr vollendet haben.

§ 2 Zahlungsverpflichtung
Die Pflicht zur Zahlung des Betreuungsbeitrages entsteht mit Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung zu Beginn des Monats, in dem das Kind die Einrichtung erstmals besucht und endet mit seiner Abmeldung.
Hinsichtlich der Zahlungsverpflichtungen hafte/n ich/wir als Gesamtschuldner und verpflichte/n mich/uns zur regelmäßigen Zahlung der für mich/uns zutreffenden Entgelte. 
Als Form für die Zahlung der Entgelte ist seitens des Trägers das SEPA-Lastschriftverfahren vorgegeben.

§ 3 Sonstiges
1. [bookmark: _Hlk70413090]Ich/Wir stimme/n zu, dass für meine/unsere in anderen (städtischen) Kindertageseinrichtungen angemeldeten Kinder ein Datenabgleich der personenbezogenen Daten erfolgen darf (z. B. wenn für ein Kind eine Adressänderung in einer Kindertageseinrichtung angeben wird, erfolgt automatisch eine Mitteilung an die Kindertageseinrichtungen des/r Geschwisterkindes/r, welche/s eine (städtische) Einrichtung besucht/en).
2. Mit Abschluss dieses Betreuungsvertrages erkennt/en der/die Vertragspartner die Bestimmungen der Satzung über die Benutzung von städtischen Kindertagesstätten in der jeweils gültigen Fassung an. Die darin enthaltenen Bestimmungen sind Bestandteil dieses Vertrages.
3. Sollte eine Änderung der Satzung über die Benutzung von städtischen Kindertagesstätten bzw. der Betreuungssatzung erfolgen, ist eine ausdrückliche Änderung des bestehenden Betreuungsvertrages nicht erforderlich. Die geänderten satzungsrechtlichen Bestimmungen gelten mit deren Inkrafttreten automatisch für den hiermit abgeschlossenen Betreuungsvertrag.
4. Der/die Vertragspartner ist/sind verpflichtet, sich regelmäßig über Neufassungen oder Änderungen der Satzung über die Benutzung von städtischen Kindertagesstätten zu informieren.








Ort, Datum                   				             Unterschrift/en des/der Vertragspartner/Innen




Ort, Datum                   				             Bestätigung der Einrichtungsleitung
							i. A. Annalina Schmidt 



Ort, Datum                   				             Bestätigung DRK KV Marburg-Gießen e. V.
							Christian Betz, Vorstandsvorsitzender
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